
Dramatisches Artensterben  
Verhehrender hätte  der  Be-
richt des Weltbiodiversitätsrats
nicht  ausfallen  können:  Von
den  8  Millionen  Tier-  und

Pflanzenarten ist 1 Million vom  Aussterben
bedroht.  Für  Ökonomen  ist  Deutschland  ein
Totalausfall. 

Aufbruch in ein nachhaltiges Europa 
Die Europawahl 2019 gibt uns
die Möglichkeit, für mehr Na-
tur-,  Arten-  und  Klimaschutz
zu  stimmen.  Gehen  Sie  am
26. Mai wählen - für unsere
Umwelt  und  eine  lebens-
werte  Zukunft  in  Europa!

EU: Gelbe Karte für Niedersachsen 

EU importiert mehr Flüssiggas 
Der  amerikanische  Druck
wirkt  offenbar:  Nach  einem
Deal mit US-Präsident Trump
im Handelsstreit hat die Euro-
päische  Union  ihren  Import
an US-Flüssiggas in den ver-
gangenen neun Monaten um

272 Prozent gesteigert. Auch Niedersachsen ist
von dem Fracking-Gas begeistert...

So stimmten deutsche Parteien 

Die BUND-Düne in Ahausen 
Ein  besonderer  Hotspot  für
Wildbienen  ist  unsere  Sand-
düne  in  Ahausen.  Auf  dieser
Fläche und den unmittelbaren
Grünbereichen  wurden  38

Wildbienenarten nachgewiesenen,  darunter  ei-
nige aus der Vorwarnliste zur Roten Liste.

ZDF-Politsatire 
Absolut  sehenswert  ist  diese  Polit-Satire  zum
Thema Diesel!

 Bürgerinitiative „Rettet die Bienen“ 
Die  Europäische  Bürgerinitia-
tive  "Rettet  die  Bienen!"  kann
an  den  Start  gehen.  Die  EU-
Kommission  will  die  Initiative
am 27. Mai  registrieren. Dann
müssen in einem Jahr in min-
destens  sieben  EU-Ländern

eine Million Unterschriften  gesammelt werden. 

BUND fordert Ackerbaustrategie 
Ausgeräumte Landschaften führen zum Arten-
sterben. Der BUND fordert von der Bundesre-
gierung eine Ackerbaustrategie.
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Landkreis fällt 6.700 Bäume! 
Bereits im letzten Newsletter hatten wir berich-
tet, dass im vergangenen Winterhalbjahr in 5
Monaten 1.700 Bäume an Kreisstraßen gefällt
wurden. Jetzt wissen wir: In den letzten 5 Win-
terhalbjahren waren es unglaubliche 6.700!
Der BUND Rotenburg hat den Kreistag zum
Handeln aufgefordert. Das  Schreiben mit
vielen Infos finden Sie in der Anlage.

„Euch gehen die Entschuldigungen aus. Und 
uns geht die Zeit aus. Wir sind hier her ge-
kommen um Euch wissen zu lassen, dass es 
Veränderungen geben wird. Ob es Euch ge-
fällt oder nicht!“
Greta Thunberg vor der UN-Weltklimakonferenz 2018 im
polnischen Kattowitz 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/artensterben-ipbes-bericht-1.4434207
https://www.focus.de/wissen/natur/eine-million-arten-vom-aussterben-bedroht-dramatischer-artenschutzbericht-wir-tilgen-die-natur-von-der-erde_id_10672862.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/UN-Bericht-Menschheit-tilgt-die-Natur-von-der-Erde-4413892.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article193014563/Artensterben-Oekonomen-nennen-Merkels-Regierung-Totalausfall.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/fuenf-winter-6700-baeume-12264020.html



An die
Vorsitzenden der Fraktionen
im Rotenburger Kreistag 


Baumfällungen an Kreisstraßen 


Sehr geehrte Herren,


in den vergangenen Jahren haben den BUND Rotenburg verstärkt Anrufe von Bürgerinnen und 
Bürgern erreicht. Sie beschwerten sich darüber, dass immer mehr Bäume an Kreistraßen gefällt 
wurden. Wir haben daraufhin bei der Kreisverwaltung nach der Zahl der gefällten Bäume und den 
Gründen gefragt. Um es vorweg zu sagen: Wir sind erschüttert! 


Für bevorstehende Diskussionen in Ihren Fraktionen haben wir nachfolgend die wichtigsten recht-
lichen Grundlagen aufgeführt, die beim Thema Straßen/Bäume/Unfälle zu beachten sind. Die ent-
sprechenden Anlagen finden Sie, soweit erforderlich, unter dem jeweiligen Abschnitt in Form einer 
Büroklammer.


Diese Anlagen werden mit einem Doppelklick geöffnet. Falls das auf Ihrem PC nicht klappt: 
Rechte Maustaste nehmen und „Datei öffnen“.


1. Anfrage an die Verwaltung und Antworten


Nach Angaben der Verwaltung wurden in den letzten fünf Winterhalbjahren in folgendem Um-
fang Bäume an Kreisstraßen gefällt bzw. nachgepflanzt:


      Gefällt   Nachgepflanzt
2014/15 ca. 1.400 Bäume 316
2015/16 ca. 1.300 Bäume 123
2016/17 ca. 1.200 Bäume    98
2017/18 ca. 1.100 Bäume 119
2018/19 ca. 1.700 Bäume 150
Summe: ca. 6.700 Bäume 806 


Demnach wurde nur für jeden achten gefällten Baum ein neuer gepflanzt! Dazu mehr unter 
Punkt 3. Beseitigt wurden folgende Baumarten: Pappel, Kastanie, Linde, Ahorn, Eiche, Birke, Wei-
de, Kirsche, Apfel, Kiefer, Akazie, Erle, Eberesche, Vogelbeere und Lärche.
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und Naturschutz
Deutschland e. V.
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Sehr geehrter Herr Radtke,



urlaubsbedingt erhalten Sie die Antwort auf Ihre zusätzliche Frage erst jetzt.



In den  Winterhalbjahren



2014/2015 wurden ca. 1.400 Bäume gefällt und 316 nachgepflanzt,



2015/2016 wurden ca. 1.300 Bäume gefällt und 123 nachgepflanzt,



2016/2017 wurden ca. 1.200 Bäume gefällt und 98 nachgepflanzt,



2017/2018 wurden ca. 1.100 Bäume gefällt und 119 nachgepflanzt.



Ich möchte darauf hinweisen, dass in den Zahlen auch die Bäume mit einem Stammdurchmesser kleiner 30 cm (Heister und



ähnliche) erfasst sind. Die weitaus überwiegende Zahl  dieser Bäume/ Pflanzen sind „wild“ aufgeschlagen/gewachsen



insbesondere im Bereich von Straßenseitengräben/Versickerungsmulden.



Etwa 50 Prozent der Stubben, die Anfang diesen Jahres gefräst worden sind, ha=en einen Durchmesser kleiner 30 cm.



Mit freundlichen Grüßen



Im Au@rage



Frauke Bargmann



Dipl.-Ing. (FH)



***********************************



Landkreis Rotenburg (Wümme)



Der Landrat



Amt für Wasserwirtscha@ und Straßenbau



Hopfengarten 2



27356 Rotenburg (Wümme)



Tel.: 04261 983-2770 Fax: 04261 983-2799



***********************************
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Landkreis Rotenburg
Postfach 14 40
27344 Rotenburg



Baumfällungen an Kreisstraßen



Sehr geehrte Damen und Herren,



in den vergangenen Jahren erreichten den BUND immer wieder Hinweise von Bürgerinnen und 
Bürgern, dass an Kreisstraßen Bäume gefällt wurden. Die jeweiligen Gründe erschließen sich i. d. 
R. nicht. Auch wir haben den Eindruck, dass gerade in den letzten Wintermonaten verstärkt Bäume
entfernt wurden. Auf jeden Fall wird das Grün an unseren Straßen immer weniger.



Wir möchten Sie daher um Beantwortung der folgenden Fragen bitten:



1. Welche Vorschriften (Gesetze, Erlasse, technische Regelwerke usw.) sind für den Land-
    kreis Grundlage bei der Entscheidung, welche Bäume zu fällen sind?



2. Wie viele Bäume sind in den Monaten Oktober 2018 bis Februar 2019 an Straßen des
    Landkreises gefällt worden, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen?



3. Welche Gründe lagen konkret vor für die Fällungen an folgenden Straßenabschnitten :
- K 232 zwischen Benkeloh und Vahlde
- K 201 zwischen Reeßum und Taaken
- K 227 zwischen Horstedt und Clünder.



4. Wie viele Bäume wurden bereits nachgepflanzt bzw. sind noch für eine Nachpflanzung
    vorgesehen?



5. Erfolgen die Ersatzpflanzungen in derselben Reihe, aus der die Bäume entnommen wur-
    den? Falls nein: Warum nicht?



6. Gibt es eine Übersicht, welche Baumarten von der Fällung betroffen waren? 
    Falls ja, bitten wir um Zusendung der Liste.



Bund für Umwelt
und Naturschutz
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7. Waren der Grund für das Entfernen der Bäume evtl. erhöhte Unfallzahlen in den betref-
    fenden Streckenabschnitten?
    Falls ja, bitten wir um Zusendung der entsprechenden Statistiken.



8. Warum werden beim Entfernen von Bäumen zumeist auch die vorhandenen Büsche ent-
    fernt?



9. Bäume im öffentlichen Raum stellen ein Vermögen des Landkreises dar.
    Wie hoch ist in etwa der materielle Wert der in den vergangenen Monaten gefällten Bäu-
    me anzusetzen?



10. Werden geplante Baumfällungen in jedem Einzelfall mit der Unteren Naturschutzbehör-
      de abgesprochen?



Vielen Dank im Voraus für die Antworten.



Mit freundlichen Grüßen
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2. Welche Gesetze bzw. Regelwerke sind zu beachten? 


Wir hatten die Kreisverwaltung nach den Vorschriften gefragt, die dort als Grundlage für das Fällen
von Bäumen dienen. In der Antwort kommen die aus Sicht des Naturschutzes wesentlichen 
überhaupt nicht vor. Es gelten:


a) „Bundesnaturschutzgesetz“ 
Nach § 1 (6) sind „… Bäume zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße
vorhanden sind, neu zu schaffen.“


§ 2 (1) fordert, dass „jeder … nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten (soll), dass 
Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt 
werden.“


(4) „Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen
Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise
berücksichtigt werden.“


b) „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
    (RPS 2009)“ 


„Diese Richtlinien gelten 
- für die Absicherung von Gefahrenstellen bei dem Neu-, Um- oder Ausbau von Straßen;
- für die Absicherung von neuen Gefahrenstellen an vorhandenen Straßen.“ 


Für diesen Fall verlangt die RPS 2009 z. B. einen größeren Pflanzabstand der Bäume von der 
Straße und das Aufstellen von Leitplanken.


Nach Auskunft der Verwaltung gibt es im gesamten Landkreis Rotenburg aber keine einzige
Gefahrenstelle! Das bedeutet, dass praktisch alle Bäume an unseren Kreisstraßen einen Be-
standsschutz haben! Nachzulesen in der anl. Antwort der Niedersächsischen Landesregierung 
(s. Punkt Zu 2.).


c) „Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume (ESAB 2006)“


Obwohl es im Landkreis Rotenburg keine Gefahrenstellen gibt, weist der BUND informationshal-
ber auf die Aussagen dieses Regelwerks hin, das ggf. anzuwenden wäre:


„Straßenbepflanzungen sind … landschaftsprägend und stehen für das Zusammenwach-
sen von Natur und Kultur. Dieser Bedeutung tragen die Gesetze über Naturschutz und
Landschaftspflege Rechnung. Sie verpflichten dazu, das Landschaftsbild bei Eingriffen  
landschaftsgerecht wiederherzustellen oder neu zu gestalten.“


„Darüber hinaus hat Straßenbepflanzung positive Auswirkungen auf die Straßenraumge-
staltung,die optische Führung und die Stabilisierung des Straßenkörpers.“


„Bäume an Straßen bewirken im Allgemeinen keine unmittelbaren Gefährdungen.“


„Das Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit den landesrechtlichen Regelungen ver-
langt die Erhaltung der Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft sowie historischer
Kulturlandschaften und verpflichtet dazu, das Landschaftsbild bei Eingriffen landschaftsge-
recht wiederherzustellen oder neu zu gestalten. Dieser Verpflichtung kann bei straßenbau-
bedingten Eingriffen in aller Regel nur durch eine dem Landschaftscharakter angepasste
Bepflanzung entsprochen werden.“
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Da die Kreisverwaltung in den vergangenen fünf Jahren gerade mal 12 v. H. der gefällten 
6.700 Bäume ersetzt hat, liegt hier ein grober Verstoß gegen eine gesetzliche Vorschrift vor!
Allein seit der Novellierung des BNatSchG im Jahr 2010 dürften im Kreisgebiet geschätzt ca. 
10.000 Bäume gefällt worden sein. Allein für diesen Zeitraum haben in diesem Umfang Er-
satzpflanzungen zu erfolgen. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass nach einer verwal-
tungsinternen Regelung Bäume mit einem größeren Durchmeser als 20 cm höher als im Verhält-
nis 1:1 ausgeglichen werden müssen.


Es kann nicht sein, dass der Landkreis bei Planungen von Gemeinden darauf achtet, dass 
die Eingriffsregelung eingehalten wird, er sich im eigenen Verantwortungsbereich aber über
diese Vorschrift weitgehend hinwegsetzt.


4. Vernichtung öffentlichen Eigentums 


Bäume an Kreisstraßen sind Eigentum des Landkreises und gehören zu seinem Vermögen. Das 
Fällen Tausender von Bäumen stellt eine Vernichtung öffentlichen Eigentums dar. In welcher
Größenordnung sich das bewegt, lässt sich nur grob abschätzen.


Nach der Veröffentlichung „Baumwert in der kommunalen Eröffnungsbilanz (Straßenbäume)“ 
(© Baumwert in der Eröffnungsbilanz 2008 (Helge Breloer, Südblick 5, 44339 Dortmund)) ergibt die 
Festwertberechnung für die Eröffnungsbilanz für einen 20 bis 60 Jahre alten Baum einen Sach- 
bzw. Zeitwert von 512 Euro. 


Wenn man von 10.000 gefällten Bäumen ausgeht, erreicht der vernichtete Wert mithin eine 
Größenordnung von 5,12 Millionen Euro! 


Bei diesem Betrag sind die Kosten für die vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen noch nicht 
einmal enthalten. Nach der damaligen Berechnung aus 2008 waren das:


- Gehölzkosten einchl. Rabatt 365 Euro
- Pflanzkosten und Fertig-
  stellungspflege 260    “ 
- Herstellungspflegekosten
  (20 J. X 20 €) 400    “ 
Ergibt Herstellungswert          1.025 Euro 


In Hamburg wurde 2008 gutachterlich der Wert der 245.000 Straßenbäume in Hamburg nach der 
Methode Koch ermittelt. Der durchschnittliche Baumwert betrug demnach 5.000 Euro.


Diese Zahlen machen deutlich, welchen enormen Vermögensschaden die Baumfällungen im
Landkreis Rotenburg verursacht haben bzw. wegen der vorgeschriebenen Ersatzpflanzun-
gen noch verursachen werden.


5. Biotopverbund 


Seit Jahren beklagen wir in Deutschland einen dramatischen Rückgang der biologischen Vielfalt, 
Stichwort Insektensterben. Die Ursachen reichen von den überwiegend sterilen Gärten, über den 
permanenten Verlust von Flächen durch Baumaßnahmen, bis hin zu fehlenden Randstrukturen als 
Folge der heutigen Form der Landwirtschaft. Angesichts dieser Entwicklung sind gerade die 
Eigentümer öffentlicher Flächen verpflichtet, etwas dagegen zu unternehmen.


Das BNatSchG verlangt in § 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung:


(1) „Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender







Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften
sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer
Wechselbeziehungen.“


(6) „Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten Land-
 schaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige Elemente,
 insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie


 nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung).“


Die Länge aller Kreisstraßen im Landkreis beträgt lt. komsis.de 648 km. Das Straßenbegleitgrün 
könnte einen wichtigen Teil eines Biotopverbundsystems darstellen. Anstatt dieses System zu 
erhalten und auszubauen, wird es seit Jahren schleichend und permanent zerstört.  


Wo bleibt die Berücksichtigung der in den vorstehenden Punkten aufgeführten natur-
schutzrechtlichen Vorschriften im Landkreis Rotenburg?


Wir hoffen, dass der BUND durch diese Hinweise deutlich gemacht hat, dass das Vorgehen des 
Landkreises in Sachen Bäume am Straßenrand den rechtlichen Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes in keiner Weise entspricht. Auch die genannten untergesetzlichen Regelwerke 
weisen auf die naturschutzrechtlichen Vorgaben hin. 


Der Landkreis hat eine Vorbildfunktion für Gemeinden, aber auch für Privatleute. Wenn nicht 
einmal er sich an gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Natur und Landschaft hält, dürfen 
wir uns über den dramatisch schlechten Zustand unserer Natur nicht wundern.


Was im Landkreis Rotenburg in Sachen Bäume an Kreisstraßen geschieht, hat nichts mit 
dem Schutz von Natur und Landschaft zu tun. Es ist aus Sicht des BUND stattdessen die 
Zerstörung dieser Schutzgüter!


Wegen der Bedeutung dieses Themas und der zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung 
bittet der BUND Rotenburg Sie um Folgendes:


1. Fassen Sie im Kreistag einen Beschluss mit dem Ziel, das Tausendfache Abholzen von 
Bäumen an Kreisstraßen zu beenden.


2. Weisen Sie die Verwaltung darauf hin, dass die Eingriffsregelung gem. Bundesnatur-
schutzgesetz und die genannten untergesetzlichen Rgelungen auch für den Landkreis Ro-
tenburg gelten.


3. Sorgen Sie dafür, dass in den nächsten Jahren die seit Einführung der Eingriffsregelung 
gefällten Bäume ersetzt werden. Für Bäume mit einem größeren Durchmesser als 20 cm ist 
entsprechend der verwaltungsinternen Richtlinie eine größere Kompensation als 1:1 erfor-
derlich.


4. Um ein sinnvolles Biotopsystem zu etablieren, sind an geeigneten Stellen verstärkt Bü-
sche zu pflanzen.


Wir möchten Sie bitten, dieses Schreiben an alle Mitglieder Ihrer Fraktion bzw. Arbeitsgruppe wei-
terzuleiten.


Für Rückfragen steht der BUND gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen 





MR
Anlage

https://www.bund-niedersachsen.de/themen/mensch-umwelt/umweltpolitik/europawahl-2019/
https://www.bund.net/europawahl-2019/
https://www.anzeiger-verlag.de/bremervoerde/artikel/6700-baeume-gefaellt-bund-erwartet-einschreiten-des-kreistages/



Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung A001


Resolution Europa erhalten und umweltgerecht gestalten – 
Ein Appell des BUND zur Europawahl 2019!


Ein gemeinschaftliches  Europa ist  nach zahlreichen blutigen  Kriegen auf  dem europäischen
Kontinent,  die  in  den  Verbrechen  des  zweiten  Weltkriegs  mündeten,  eine  der  großen
Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Dafür lohnt es sich weiter zu streiten. 
Die Europäische Union (EU) hat seit ihrer Gründung viel erreicht. Doch lange schon sind große
Visionen den kleinen politischen Schritten gewichen. Die Europäische Union braucht endlich
drastische Weichenstellungen und muss konsequent Mensch und Natur in den Mittelpunkt ihrer
Politik stellen. Auch nach dem Brexit-Votum und ungeachtet der europafeindlichen Stimmen ist
für den BUND immer noch klar: Das Projekt eines vereinigten Europas ist ein gutes Projekt! Es
ist heute notwendiger denn je. Nur gemeinsam können die immensen Herausforderungen gelöst
werden, vor denen wir als Menschen, egal welchen Hintergrunds, stehen. Wir wollen aus diesem
Kontinent eine natur- und menschenfreundliche Wertegemeinschaft werden lassen. Ein Europa
der  Bürger*innen!  Dazu  bedarf  es  einen  grundlegenden  Wandel  in  der  bisherigen
Wirtschaftsweise und eine ambitioniertere Umweltpolitik.


Bei der Europawahl 2019 entscheidet sich wer diese Europäische Union formen wird. Damit
nationalistische Strömungen und rechte Hetze nicht das Sagen bekommen, müssen sich viele
Menschen an der Wahl beteiligen und den Parteien ihre Stimme geben, die eine starke, einige,
sozial- und umweltgerechte Europäische Union wollen. 


Der BUND e.V. appelliert an alle europäischen Parteien, folgende Eckpunkte für eine sozial-
ökologische Transformation in der kommenden Legislaturperiode anzugehen:


Der BUND fordert:


Gestalten Sie eine lebendige Demokratie der Bürger*innen
• Werden  Sie  endlich  tätig!  Schreiben  Sie  eine  ambitionierte  Europäische


Nachhaltigkeitsstrategie  zur  Umsetzung  der  UN-Nachhaltigkeitsziele,  die  die
Mitgliedsstaaten  anmahnt  und  sie  darin  unterstützt, Prozesse  eines  gesellschaftlichen
Umbaus zu gestalten.


• Setzen Sie sich ein für eine Vertiefung der Europäischen Integration, denn sie ist auch eine
Kernvoraussetzung  einer  wirksamen  Bekämpfung  der  heutigen  grenzüberschreitenden
Umweltprobleme.


• Bekräftigen Sie die Forderung des 8. Europäischen Parlaments, dass sich der Finanzrahmen
der EU klar an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren muss – schließlich ist das Budget
ein Mittel, um Politik zu gestalten.


• Setzen  Sie  sich  für  eine  demokratische  EU  mit  wirklich  transparenten
Entscheidungsprozessen ein. Lobbyismus muss auch über ein verbindliches Register hinaus
nachvollziehbar gemacht und reguliert werden. 


• Unterstützen Sie eine partizipative EU, die im Umweltbereich die Vorgaben der Aarhus-
Konvention  zur  frühzeitigen  Bürger-  und Verbandsbeteiligung vollständig  umsetzt.  Dies
führt zu besseren Entscheidungen und zur Vermeidung von Planungskonflikten.


• Sorgen Sie dafür, dass das Vorsorgeprinzip zum Schutz von Verbraucher*innen und Umwelt
als  europäische  Errungenschaft  weiterhin  Bestand  hat  und  nicht  für  kurzfristige
wirtschaftliche Interessen in Frage gestellt wird.


• Setzen  Sie  sich  für  einen  verbindlichen  Jugendcheck auf  europäischer  Ebene  ein,  um
jugendgerechte, ressortübergreifende Politik in Europa zu stärken.


• Wir wollen eine EU die Minderheiten schützt und offene Grenzen garantiert.
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Für eine nachhaltige Agrarwende, naturnahe Waldwirtschaft und eine Offensive im Natur-
und Artenschutz
• Unterstützen Sie bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik das Prinzip „Öffentliches


Geld  für  öffentliche  Leistungen“.  Die  pauschalen  Flächenprämien  sind  schrittweise
abzuschaffen. Fördermittel darf es nur noch für den Aufbau eines zukunftsfähigen Systems
mit konkreten ökologischen Mindeststandards für definierte Leistungen in den Bereichen,
Umwelt, Klima, Bildung, Natur- und Artenschutz und Tierwohl sowie zum Erhaltung der
bäuerlichen Landwirtschaft geben. Halten sie nach, dass Landwirtschaft den gesetzlichen
Pflichten bei Luftreinhaltungs- und Klimagesetzgebung nachkommt. 


• Widersetzen Sie sich jedem Versuch, das geltende EU-Umweltrecht aufzuweichen oder zu
verwässern. Setzen Sie sich beim Fitness-Check der Wasserrahmenrichtlinie dafür ein, dass
die Richtlinie und ihre Tochter-Richtlinien nicht geöffnet  oder aufgeweicht werden. Fordern
Sie stattdessen, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie durch weiterführende, konkrete
Maßnahmen Richtlinien konform umgesetzt werden.


• Sorgen Sie dafür, dass die Menge an Pestiziden auf europäischen Äckern drastisch sinkt und
besonders  gefährliche  Pestizide  keine  Zulassung  mehr  erhalten.  Eine  Reform  des
Zulassungssystems für Pestizide ist überfällig.


• Sorgen Sie dafür, dass Europa auch weiterhin gentechnikfrei bleibt. Auch die sogenannten
neuen Gentechniken sind Gentechniken und fallen damit unter das EU-Gentechnikrecht, wie
der EuGH festgestellt hat. Aufweichungen der EU-Freisetzungsrichtlinie sind im Sinne von
Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit  für Verbraucher*innen und Landwirt*innen konsequent
abzulehnen. 


• Setzen Sie sich für deutlich höhere, ausreichende Mittel in einem zweckgebundenen EU-
Naturschutzfonds  im  Mehrjährigen  Finanzrahmen  ein.  Dieser  soll  der  Natura-2000-
Finanzierung  und  der  Förderung  von  weiteren  Biodiversitätsmaßnahmen  dienen,  die
insbesondere  von  Landnutzer*innen  –,  aber  auch  den  Naturschutzverbänden  geleistet
werden.  Stärken  Sie  außerdem  das  LIFE-Programm  nach 2020  als  zielgerichtetes
Förderinstrument, um innovative und experimentelle Projekte zum Schutz der Biodiversität,
wie das Grüne Band Europa, zu unterstützen. 


• Setzen Sie sich für eine europäische Regelung zum Schutz des Bodens ein, wie er für die
Luft  und  das  Wasser  besteht.  Erosion,  Humusverlust, Bodenverdichtung  und
Bodenversiegelung sind europaweite Probleme und müssen europaweit gelöst werden.


• Setzen  Sie  sich  für  eine  am Gemeinwohl  orientierte  naturnahe  Waldwirtschaft  ein  und
entwickeln Sie Programme gegen die klimabedingte Waldkatastrophe. 


Für eine nachhaltige Energiewende und die Umsetzung der Klimaziele von Paris
• Setzen Sie sich dafür ein, das schwache europäische Emissionsreduktionsziel für 2030 auf


mindestens 55% zu verschärfen, damit die EU ihren fairen Beitrag zu einem 1,5°-Limit
leisten kann. 


• Der  tiefgreifende  Strukturwandel  von  einer  von  fossilen  Energieträgern  abhängigen
Wirtschaft  hin  zu  einer  klimaneutralen  Wirtschaft  muss  struktur-  und  sozialpolitisch
abgefedert  werden.  Bei  der  dringend  erforderlichen  Stilllegung  von  Kohlekraftwerken
dürfen die Menschen in den Kohlerevieren nicht abgehängt werden. Sorgen Sie für eine
Unterstützung der sich im Transformationsprozess befindlichen Regionen.


• Der Euratom-Vertrag muss reformiert werden: Es darf keine Förderung mehr für Atomkraft
oder Subventionen für Neuanlagen geben. Es braucht eine europaweite volle Haftungsregel
und strenge Strahlenschutzregeln für AKW. Dieser sowie das nachgeordnete EU-Recht zur
Atomsicherheit  und  das  EU-Beihilferecht  sind  so  zu  ändern,  dass  insbesondere  der
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zunehmenden Gefahr durch die Laufzeitverlängerungen alter grenznaher Atomkraftwerke
Rechnung getragen wird.


• Unterstützen Sie Energiesparen sowie die Steigerung der Energieeffizienz um 40% und den
Ausbau  von  erneuerbaren  Energien  auf  einen  Mindestanteil  von  45%  am
Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2030. Legen Sie eine europaweite Werbekampagne zum
Energiesparen und für Erneuerbare Energien auf. 


• Die  tragenden  Säulen  der  künftigen  Energieversorgung  sind  Sonnen-  und  Windenergie.
Sorgen  Sie  für  einen  schnellen,  naturverträglichen  und  nachhaltigen  Ausbau  der
erneuerbaren Energien. Schaffen Sie Anreize für eine dezentrale, von EU-Bürgerinnen und
Bürgern getragene Energiegewinnung, die gänzlich auf erneuerbaren Energiequellen basiert.


• Setzen Sie sich für eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Mobilität im Personen- und
Güterverkehr und lebenswerte Städte ein. Sorgen Sie für eine kontinuierliche Verschärfung
der europäischen CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge  auf  Basis  der  realen  Emissionen.  Emissionsfreie  Mobilität  und  ihre
Verschränkung mit der Energiewende muss durch gezielte Anreize für die Verkehrswende
gefördert werden.


• Der Flugverkehr ist der klimaschädlichste Verkehrsträger und wächst nach wie vor weiter 
an. Durch die bisherige Steuerbefreiung erhält der Flugverkehr einen ungerechtfertigten 
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Bahn. Setzen Sie sich für die Einführung einer EU-weiten
Kerosinsteuer ein. Setzen Sie sich ferner für die Aufhebung der Mehrwertsteuerbefreiung im
grenzüberschreitenden Personenluftverkehr ein. 


Für eine konsequente europäische Luftreinhaltepolitik
• Setzen Sie sich für eine konsequente Reduktion von schädlichen Emissionen und für die
Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub aus dem Verkehrssektor ein.
• Sorgen Sie auch für eine wirksame Begrenzung der gesundheitsschädlichen Emissionen
der Schifffahrt. Wegen der Lebensdauer der Schiffsmotoren von bis zu 50 Jahren, muss der
Geltungsbereich der Emissionsgrenzwerte auf die bestehenden Schiffe und Schiffsmotoren
ausgedehnt und gleichzeitig finanzielle Unterstützung für die Umrüstung von Schiffen zur
Verfügung gestellt werden.


Für eine sozial-ökologische Wirtschaftspolitik
• Sorgen Sie für eine absolute Reduktion des Rohstoffverbrauchs in der EU. Dies kann nur mit


einer konsequente Suffizienzpolitik erreicht werden. 
• Setzen Sie sich für den Abbau von umweltschädlichen Subventionen ein und nutzen Sie


Fördergelder, um ökologische Erzeugnisse auch für die Breite der Gesellschaft finanzierbar
zu machen und fördern sie dadurch einen ökologisch-sozialen Umbau der Gesellschaft.


• Setzen  Sie  sich  für  eine  ressourcenschonende  Digitalisierung  und  einen  Ausbau  der
Datenschutzvorkehrungen ein.


• Setzen  Sie  sich  für  eine  nachhaltige  europäische  Forschungspolitik  ein,  die  soziale
Innovationen  erforscht  und  die  Markteinstiegsphase  von  neuen  umweltverträglichen
Zukunftstechnologien befördert. Stellen Sie die Gesundheit der Menschen in der EU in den
Mittelpunkt der Überarbeitung der Chemikaliengesetzgebung und -. Setzen Sie sich ein für
eine  effektive  Umsetzung  der  Chemikalienverordnung  REACH  im  Sinne  der
Nachhaltigkeitsziele 2020. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) müssen nach dem
Vorsorgeprinzip reguliert und durch sichere Alternativen ersetzt, das in REACH garantierte
Verbraucherauskunftsrecht entsprechend gestärkt werden.


• Unterstützen  Sie  eine  strikt  am  Vorsorgeprinzip  ausgerichtete  Regulierung  von
hormonschädlichen Stoffen (endokrine Disruptoren, ED) in verbrauchernahen Produkten.
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Setzen Sie sich für die Ausweitung des französischen Verbotes von Bisphenol A (BPA) in
Lebensmittelverpackungen auf die gesamte EU ein.


• Machen  Sie  sich  dafür  stark,  dass  die  EU  eine  Handelspolitik  verfolgt,  die  durch
transparente  Entscheidungsprozesse  gekennzeichnet  ist  und  die  Ziele  einer  sozial  und
ökologisch nachhaltigen Entwicklung nicht konterkariert


Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Beschlossen am 18. November 2018 in Bad Hersfeld





MR
Anlage

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fluessiggas-eu-101.html
https://www.boell.de/de/2015/11/30/erdgas-fracking-klimawandel-gas-ist-keine-loesung-sondern-teil-des-problems
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/nord-stream-streit-niedersachsen-will-fluessiggasterminal-in-wilhelmshaven/23960776.html
https://www.bund-niedersachsen.de/themen/tiere-pflanzen/wildbienen/wildbienenprojekte/
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-12-maerz-2019-100.html
https://www.zeit.de/news/2019-05/15/europaeische-buergerinitiative-rettet-die-bienen-geht-an-den-start-20190515-doc-1gh0nr
https://ec.europa.eu/germany/news/20190515-bienen-buergerinitiative_de
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/anforderungen-an-die-ackerbaustrategie-der-bundesregierung/



Anforderungen an die 
Ackerbaustrategie


der Bundesregierung







UMDENKEN IM ACKERBAU NOTWENDIG –  
Ausgeräumte Landschaften führen zum Artensterben
erarbeitet von: BUND Arbeitskreis Landwirtschaft und Arbeitskreis Naturschutz


1 Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016): Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen,  
https://www.ufz.de/export/data/global/190505_TEEB_DE_Landbericht_Langfassung.pdf 


2 BfN Agrarreport 2017, https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-Agrar-Report_2017.pdf


3 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/nitratbericht_2016_bf.pdf


4 https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/grundwasserbeschaffenheit#textpart-1


5 F. Taube: Umwelt- und Klimawirkungen der Landwirtschaft. Eine kritische Einordnung –Statusbericht, Herausforderung und Ausblick. Universität Kiel 2016  
(www.grassland-organicfarming.uni-kiel.de/de/aktuelles/Taube_Umweltwirkungen_Statusbericht_final_WiTa16_03.pdf).


6 https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/landwirtschaft#textpart-1


Über lange Zeit bewahrte die Landwirtschaft eine vielfältige Kul-
turlandschaft: Offene und halboffene Landschaften aus artenrei-
chen Wiesen, Weiden und Äckern, Hecken, Rainen und Terrassen 
strukturierten zusammen mit kleinen Wäldern und Feuchtgebieten 
die Agrarlandschaft. So gestaltet ermöglichte sie eine spezifische 
Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten und bot vielfältige Ökosys-
temleistungen für den Menschen, weit über die reine Nahrungs-
mittelproduktion hinaus.1 Heute ist unsere Agrarlandschaft ge-
kennzeichnet durch starke Spezialisierung der Betriebe, einseitige 
Fruchtfolgen und hohen Produktionsmitteleinsatz. Die konven-
tionelle Landwirtschaft ist überwiegend durch einen sehr hohen 
Chemikalien- und Düngemittel-Einsatz geprägt. Insbesondere in 
Ackerbau-, aber auch in den Grünlandregionen ist die biologische 
Vielfalt bedroht, sterben Arten aus und werden Boden, Wasser und 
Klima schon jetzt an die für Menschen und Natur kritische Belas-
tungsgrenze gebracht.2 


Damit wird langfristig die Produktivität der Agrarlandschaft gefähr-
det und wichtige Ökosystemleistungen für den Menschen leiden – 
das „Insektensterben“ als eine der Folgen des aktuellen Ackerbaus 
gefährdet neben der Bestäubungsleistung auch die Nützlinge, was 
wiederum die Ausbreitung von Schädlingen begünstigt und einen 
hohen Einsatz von Insektiziden erfordert. Negative Auswirkungen 
auf Vögel und andere Tiere, deren Nahrungsgrundlage schwindet, 
verstärken den Verlust und machen ein Umdenken in der Landwirt-
schaft unerlässlich. Nachhaltige Landnutzungskonzepte, die dem 
Erhalt und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
Rechnung tragen, werden daher dringend benötigt. 


Nährstoffüberschüsse belasten Boden, 
Wasser, Klima und Artenvielfalt
Boden, Wasser, Klima und Biodiversität werden durch intensi-
ven Einsatz von Düngern, die in einigen Regionen zu massiven 
Nährstoffüberschüssen führen, zusätzlich belastet. Die Nährstof-
fe Stickstoff, Phosphor und Kalium steigern die Produktivität der 


Landwirtschaft, verschlechtern aber die Qualität der Böden. Zu-
sätzlich verschärft der Stickstoffeintrag durch die Luft die Ge-
fahr der Überdüngung. Überdüngung verdrängt zudem zahlreiche 
Pflanzenarten, die sich auf nährstoffarme Böden spezialisiert ha-
ben, und trägt so zum Artensterben bei.


In Deutschland ist der Stickstoffeinsatz seit den 1960er Jahren bun-
desweit um das Zweieinhalbfache gestiegen. Dies hat zur Folge, 
dass die Nitratwerte im Grundwasser vielerorts extrem hoch sind. 
Auswertungen zum Nitratgehalt im Grundwasser zeigen, dass 28 
Prozent der Messstellen den EU-Grenzwert von 50 mg/l Nitrat über-
schreiten.3 Dieses belastete Grundwasser kann nicht ohne Weiteres 
zur Trinkwassergewinnung genutzt werden.4 37 Prozent der Stick-
stoffüberschüsse aus der intensiven Landwirtschaft landen zudem in 
Gewässern.5 Zum regional festzustellenden überhöhten Einsatz von 
stickstoffhaltigen, organischen Düngemitteln kommt zusätzlich der 
Einsatz mineralischer N-Dünger. Deswegen fordert der BUND eine 
Nachbesserung der Düngegesetzgebung, um sicherzustellen dass 
wirklich nur so viele Pflanzennährstoffe auf den Boden aufgebracht 
werden, wie die Kulturpflanzen zum Wachstum brauchen. 


Gleichzeitig müssen verbindliche und strenge Maßnahmen in den 
besonders von der Überdüngung betroffenen Regionen mit inten-
siver Tierhaltung ergriffen werden. Gülle sollte innerhalb einer 
Stunde in den Boden eingearbeitet werden, um die Belastung von 
Gewässern und Klima zu reduzieren. Durch eine schnelle Einarbei-
tung werden Ammoniakemissionen eingespart. 


Intensive Landbewirtschaftung  
trägt zur Klimakrise bei 
Die Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft auf das Klima sind 
längst dokumentiert und wissenschaftlich belegt.6 Die Landwirtschaft 
ist in Bezug auf die Klimakrise gleichzeitig Opfer und Täterin. Die 
Emissionen aus der Landwirtschaft machen den zweitgrößten Anteil 
von Treibhausgasen in Deutschland aus: So stammten 2016 laut UBA 


www.bund.net







rund 59 Prozent der gesamten Methan-Emissionen und 80 Prozent der 
Lachgas-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft .7 Im Jahr 
2016 war die deutsche Landwirtschaft für die Emission von insgesamt 
65,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten verantwortlich. Sie 
hat weltweit ein enormes Potenzial zur Minderung der Klimakrise. Mit 
der Forstwirtschaft zusammen könnten die Gesamtemissionen der Kli-
magase um 18 Prozent gesenkt werden.8


Die Klimaveränderungen haben umgekehrt auch Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft. So ist in einigen Teilen Deutschlands mit einer 
Zunahme an Starkwinden und Regenfällen zu rechnen, was zu ei-
ner größeren Erosionsgefahr durch Wind und Wasser führen wird. 
Weil sich das Klima ändert, muss die Landwirtschaft ihr Bewirt-
schaftungssystem grundlegend verändern: Frühzeitige Gegenmaß-
nahmen wie Heckenpflanzungen und Erosionsschutzsteifen oder 
optimale Fruchtfolgengestaltung sind notwendig. Böden müssen 
durch den Aufbau von Humus und durch die Steigerung ihrer 
Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit widerstandsfähiger ge-
genüber klimatischen Schwankungen werden. 


Warum eine Ackerbaustrategie?
In Deutschland wird mehr als die Hälfte der Gesamtfläche – ins-
gesamt 16,7 Millionen Hektar – landwirtschaftlich genutzt. Davon 
sind knapp 71 Prozent Ackerland und 28 Prozent Dauergrünland.9 
Trotz der vielfachen Probleme auf den Äckern in Deutschland wer-
den kaum Bemühungen sichtbar, etwas gegen die Probleme zu 
unternehmen, die insbesondere der intensive Ackerbau verursacht. 


Eine Ackerbaustrategie der Bundesregierung, wie im Koalitions-
vertrag 2018 vorgesehen, ist notwendig und unverzichtbar.10 Die 
zukünftige Ackerbaustrategie muss darlegen, wie die Produktion 
von Nahrungsmitteln mit der größtmöglichen Schonung von Bö-
den, Wasser und Artenvielfalt gestaltet werden kann, und wie die 
natürlichen Ökosystemdienstleistungen gestärkt und dabei die er-
forderlichen Maßnahmen im Ackerbau zur Einhaltung der Klima-
ziele umgesetzt werden können. 


Humusaufbauende Bodenbearbeitung und ökologischer Pflanzen-
schutz müssen zum Schwerpunkt der Agrarpolitik werden. Leitbild 
für den BUND ist der ökologische Landbau, der die Verknüpfung 
der Ziele Nahrungsmittelproduktion, Schonung von Böden, Wasser 
und Artenvielfalt, Klimaschutz und Erhalt einer vielfältigen Kultur-
landschaft besser gewährleisten kann als die konventionelle Land-
wirtschaft, die auf einen starken Input von synthetischen Düngern 
und Pestiziden setzt. Doch auch im Ökolandbau sind zusätzliche 
Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung nötig. Im Ackerbau muss 
die Biodiversität in der Agrarlandschaft gefördert werden, z.B. durch 


7 https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#textpart-1.


8 http://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/klima-und-energie.html.


9 https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/ackerbau_node.html


10 Vgl. Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 2018


eine vielfältige Fruchtfolge, durch Erhalt und Neuanlage von Struk-
turelementen wie Hecken und Randstreifen, durch Minimierung von 
Dünger- und Pestizid-Einsatz sowie durch Humusaufbau im Boden. 
So wird dazu beigetragen, die Klimawirksamkeit des Ackerbaus zu 
minimieren. Notwendig ist ein Umbau der Landwirtschaft, denn die 
massiven Umweltprobleme durch intensive Landbewirtschaftung 
lassen sich nicht mit ein paar Blühstreifen alleine lösen. 


Teilhabe schafft Akzeptanz  
und Zukunftsfähigkeit
In die Erarbeitung der Ackerbaustrategie müssen Vertreter*innen 
von bäuerlichen Betrieben, Ökoanbauverbänden und anerkannten 
Umweltvereinigungen einbezogen werden. Denn nur eine gemeinsa-
me Anstrengung kann die notwendige Akzeptanz und Wirksamkeit 
entfalten, die eine Veränderung der Landwirtschaft möglich macht. 


EU-Agrarreform als Bestandteil  
der Ackerbaustrategie
Auch die EU-Agrarreform muss genutzt werden, um die Landwirt-
schaft umweltfreundlicher und klimagerechter zu gestalten. Die 
Neuausrichtung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) muss mit 
einer ambitionierten Ackerbaustrategie einhergehen. Sie sollte in 
Zukunft gewährleisten, dass bäuerliche Betriebe erhalten und öko-
logische Grenzen eingehalten werden. Statt agrarindustrielle Be-
triebsmodelle zu fördern, sollte die GAP durch ein Umlenken hin zu 
einem Ackerbau mit mehr Fruchtfolge(-gliedern), dem Anbau von 
Leguminosen (Eiweißpflanzen) sowie vielfältige Flächenstrukturen 
fördern und so wirkungsvoll zu Umwelt- und Klimazielen beitragen. 


Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft müssen jetzt eine Ent-
scheidung treffen, um eine umwelt- und naturverträgliche Land-
wirtschaft in der Zukunft zu erreichen. 


Elemente einer Ackerbaustrategie  
aus Sicht des BUND 
Im Folgenden werden grundsätzliche Probleme des Ackerbaus be-
nannt und mit Forderungen an die zukünftige Ackerbaustrategie 
der Bundesregierung versehen. Die Bundesregierung ist aufgefor-
dert, eine ökologisch wirksame und somit auch eine zukunftsfähi-
ge Ackerbaustrategie vorzulegen.


Reduktion des Pestizideinsatzes
Hochleistungszucht und Monokulturen machen Pflanzen anfälliger 
für Krankheiten und Schädlinge. Gleichzeitig nehmen Resistenzen 
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bei Schädlingen und Beikräutern zu. Beides zieht einen hohen 
Einsatz von Pestiziden nach sich. Grundsätzlich muss die Menge 
an Pestiziden aber deutlich reduziert werden, um Wildbienen und 
andere Insekten zu schützen. Neue wissenschaftliche Studien be-
legen das Potenzial zu einer sofortigen Reduktion von Pestiziden 
ohne signifikante Ertragseinbußen.11 


Die Europäische Pflanzenschutzverordnung schreibt das Prinzip 
des integrierten Pflanzenschutzes vor, das den Einsatz von che-
misch-synthetischen Mitteln nur als letztes Mittel und unter 
Beachtung von Schadschwellen vorsieht. Diese Vorgaben werden 
jedoch nicht konsequent umgesetzt. 


Maßnahmen zur Reduktion  
des Pestizideinsatzes:
• Eindämmen von Schadinsekten und konkurrenzstarken, nicht 


gewünschten Beikräutern durch angepasste Anbauplanung, 
breite Fruchtfolgen und Anbaupausen einzelner Kulturen,


• Einsatz mechanischer Maßnahmen zur Beikrautbekämpfung 
sowie biologischer Pflanzenschutz,


• Anbau regional angepasster, schädlingsresistenter Sorten, 


• Verzicht auf chemische Halmverkürzer im Getreideanbau durch 
Wahl standfester Sorten,


• Ausschluss des Pestizideinsatzes in allen Naturschutzgebieten, 
Nationalparks, flächenhaften Naturdenkmälern und geschütz-
ten Landschaftsbestandteilen,


• Verstärkter Schutz von Nützlingspopulationen durch Förderung 
von Ackerrandstreifenprogrammen,


• Pestizidzulassungsverfahren reformieren und auf den Schutz 
von Mensch, Tier und Umwelt ausrichten.


Forderungen:
• Die Bundesregierung muss, wie auf EU-Ebene gefordert, einen 


ambitionierten Pestizidreduktionplan (Nationaler Aktionsplan 
Pflanzenschutzmittel/NAP) entwickeln, um dem Insektenster-
ben, der Gewässerbelastung und dem generellen Verlust der 
Artenvielfalt entgegenzuwirken.


• Die Bundesregierung muss im Rahmen der Ackerbaustrate-
gie Anreize für Landwirt*innen schaffen, den Einsatz che-
misch-synthetischer Pestizide deutlich zu reduzieren. Dies 
können z.B. Agrarumweltmaßnahmen sein. Landwirt*innen 
müssen durch eine Beratungsoffensive bei der Umstellung zur 
pestizidfreien Landwirtschaft unterstützt werden.


• Pestizideinsatz in ökologisch wertvollen Gebieten (z.B. Natur- 
und Wasserschutzgebieten oder Gewässerrandstreifen) muss 
generell untersagt werden. 


11 Lechenet, M.; Dessaint, F. ; Py, G.; Makowski, D. ; Munier-Jolain, N.: Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. 
Nature Plants volume 3, 1.3.2017. Article number: 17008 (2017). www.nature.com/articles/nplants20178.


12 https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/06_Fachmeldungen/2014/2014_05_21_Fa_Neue_Anwendung_Glyphosat.html 


• Die Bundesregierung muss eine Pestizid-Abgabe einführen, um 
die Menge der Pestizide zu senken und besonders gefährliche 
Stoffe zu ersetzen. 


• Zulassungsverfahren für Pestizide müssen auf nationaler und 
EU-Ebene verbessert werden. 


Verbot von Neonikotinoiden
Nervengifte, wie beispielsweise die Neonikotinoide, gehören nicht 
in die Umwelt. Sie schädigen nachweislich Honig- und Wildbienen. 
Drei Neonikotinoide wurden deshalb bereits im Freiland verboten – 
allerdings sind noch weitere Neonikotinoide auf dem Markt.


Forderungen:
• Besonders gefährliche Pestizide müssen EU-weit oder ggf. auf 


nationaler Ebene verboten werden.


• Die Zulassungsverfahren müssen transparent und unabhängig 
gestaltet und Umweltaspekte besser berücksichtigt werden.


Verbot von Glyphosat
Totalherbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat töten alle Pflanzen ab, 
die nicht mittels Gentechnik dagegen resistent gemacht wurden. 
Damit werden Lebensgemeinschaften auf dem Acker unmittelbar 
zerstört und somit Lebensraum und Futtergrundlage von Insekten 
bis hin zu Wirbeltieren vernichtet. Der Einsatz zur sogenannten 
Narbenerneuerung beim Grünland und zur Sikkation im Ackerbau, 
also dem Ausbringen von Herbiziden kurz vor der Ernte, sind der-
zeit als Ausnahmen noch zulässig, jedoch wird dies kaum kontrol-
liert, ebenso wie bei der Stoppelbehandlung und Einzelpflanzenbe-
kämpfung im Grünland.12 


Forderungen:
• Die Bundesregierung muss bis 2021 ein verbindliches Aus-


stiegsszenario für Glyphosat im landwirtschaftlichen Bereich 
beschließen. 


• Der BUND fordert ab 2019 ein Glyphosat-Verbot in der 
Stoppelbehandlung sowie für die Einzelpflanzenbekämpfung 
im Grünland. Ab 2020 müssen die Vorsaatbehandlung bei Di-
rektsaat sowie die Vorsaatbehandlung bei Mulchsaat verboten 
werden.


• Der BUND fordert ein sofortiges Verbot von Glyphosat in Na-
turschutz- und Trinkwasserschutzgebieten, bei Privatanwen-
dungen im Garten und im kommunalen Bereich. 
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Reduktion des Einsatzes  
mineralischer Dünger, Reduktion  
der Nährstoffüberschüsse
Stickstoff- und Phosphorüberschüsse belasten Wasser- und 
Land-Ökosysteme sowie Klima, Luftqualität und Biodiversität, 
außerdem haben sie eine bodenschädigende Wirkung. Damit die 
EU-Nitratrichtlinie endlich eingehalten wird, bedarf es ordnungs-
rechtlicher Rahmen und eines durchgreifenden, unabhängigen 
Kontrollwesens. Feste Wirtschaftsdünger bieten im Gegensatz zu 
flüssigen oder mineralischen Wirtschaftsdüngern viele Vorteile. 


In Festmist befinden sich ein hoher Anteil an organisch gebun-
denem Stickstoff, der nicht so leicht der Auswaschung unterliegt 
und ein geringerer Anteil an Nitrat, Phosphor und Ammonium. Vor 
diesem Hintergrund dient eine Förderung von Betrieben mit stroh-
basierten Systemen gleichermaßen dem Tierwohl und dem Natur- 
und Umweltschutz.13 


Forderungen:
• Der BUND fordert eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse.


• Der BUND fordert die Förderung von Betrieben, die Festmist 
und zertifiziertenQualitäts-Kompost einsetzen.


• Die Düngeverordnung muss weiter nachgebessert werden,  
z.B. im Hinblick auf:


• die Ausweitung der Stoffstrombilanz auf alle Betriebe (mit 
Bagatellgrenze für Kleinbetriebe) sowie Absenkung der 
zulässigen Nährstoffüberschüsse auf jährlich 30 kg N pro 
Hektar bis 2023, statt der jetzt diskutierten 50 kg N. 


• die Beschränkung der Tierhaltung auf 2 GV/ha im Rahmen 
der Stoffstrombilanzverordnung


• flächendeckende Länderverordnungen zur Einführung einer 
webbasierten Meldeverpflichtung für Nährstoffvergleiche, 
die auch das Inverkehrbringen und die Beförderung von 
Wirtschaftsdüngern umfasst. Auch die behördliche Kontrol-
le des Verkaufs von Mineraldünger durch den Landhandel 
muss einbezogen werden.


• Es gilt ein Konzept zu entwickeln, wie bestehende Schutz-
gebiete und neue Biotopverbundflächen, z.B. durch große 
Pufferbereiche und gezielten Nährstoffentzug, durch Bio-
top-Pflegemaßnahmen für Tier- und Pflanzenarten an mage-
ren Standorten vor weiterer Eutrophierung geschützt werden 
können.


13 https://www.bdew.de/media/documents/Expertise_Bewertung_D%C3%BCG_D%C3%BCV_StoffBilV_Taube_11.06.2018_oeffentlich.pdf 


14 Wie z. B. Ackerbrachen, Ackerrandstreifen, krautige und grasige Feldraine und Säume, Mulden und Nassstellen in Äckern und Grünland, Gräben, arten- und 
strukturreiche Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen, Einzelbäume, Steinriegel, Lesesteinhaufen, (Trocken-) Mauern, Terrassen, Böschungen, 
Abbruchkanten und Hohlwege.


15 Stein, E., Möller, D. & Kuhlmann, F. (2003): Potenziale, Probleme und Umsetzungsstrategien der Vergrößerung ackerbaulicher Bewirtschaftungseinheiten aus or-
ganisatorisch-ökonomischer Sicht. In: Rentenbank Schriftenreihe Bd. 18 – Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Flächennutzung, Frankfurt/M., S. 93-138.


Erhalt der biologischen Vielfalt durch 
Strukturelemente
Die intensive Bearbeitung von Ackerstandorten und die Vergrö-
ßerung der Schläge, wie sie in vielen Gegenden Deutschlands zu 
beobachten ist, geht mit einem Verlust der für Arten so wichtigen 
Strukturelemente in der Agrarlandschaft einher. Hecken, Bauminseln 
und andere Strukturen, die wichtige Lebensraumfunktionen haben, 
sind vielerorts verschwunden. Extensive Randstreifen und historisch 
gewachsene Strukturen wie Wallhecken und Terrassen sind weitge-
hend durch intensive Nutzung überprägt oder verschwunden. Erhalt 
und Entwicklung einer ausreichenden Dichte von Strukturelemen-
ten sind essentiell für die biologische Vielfalt und den Erhalt der 
gewachsenen Kulturlandschaft, insbesondere in Ackerbauregionen.14 


Die Schlaggrößen müssen auf ein naturverträgliches Maß begrenzt 
werden. Da große Flächen einfacher und günstiger zu bewirt-
schaften sind, haben die Schlaggrößen in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Je mehr Hektare ein Betrieb bewirtschaftet, desto 
größer wird der durchschnittliche Schlag.15 Dabei besteht ein gro-
ßer Unterschied zwischen den einzelnen Bundesländern. Neben der 
Schlaggröße müssen jedoch auch mehr unterschiedliche Kulturen 
angebaut werden, um die Anbaudiversität zu erhöhen.


Forderungen: 
• Der BUND fordert, dass Strukturelemente als wichtige Biotop-


vernetzungselemente und Trittsteine gesichert, weiterentwi-
ckelt und im Rahmen der Agrarförderung besonders berück-
sichtigt werden. 


• In ausgeräumten Agrarlandschaften ist bis zum Jahr 2027 ein 
Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope (Biotop-
verbund) zu schaffen, das mindestens 13 Prozent der land-
wirtschaftlichen Fläche in Deutschland umfasst. Zur einfachen 
praktischen Handhabung und leichten Überprüfbarkeit durch 
die breite Öffentlichkeit bieten sich Richtwerte an, wie z.B. 
alle 300 Meter ein Trittsteinbiotop mit einer Mindestfläche 
von einem Drittel Hektar.


• Insbesondere Randstreifen auf öffentlichen Flächen müssen 
gezielt für den Erhalt der biologischen Vielfalt genutzt und 
ggf. aktiv extensiviert werden. 


• Der BUND fordert, dass in Flurbereinigungsverfahren der Erhalt 
und die Förderung von Strukturelementen in der Agrarland-
schaft zwingend beachtet werden und dass die Schaffung 
des Biotopverbundes eine Zukunftsaufgabe der Flurneuord-
nungs-behörden wird.


• Der BUND fordert die Begrenzung der Schlaggröße auf ein 
naturverträgliches Maß.
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Biologische Vielfalt durch veränderte  
Bewirtschaftung erhalten
Von den auf Ackerstandorten vorkommenden rund 270 typischen 
Ackerwildkrautarten in Deutschland sind über ein Drittel gefähr-
det (BFN 2015).16 Wissenschaftlichen Erhebungen zufolge nahm 
ihr regionaler Artenpool seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
(1950/1960) im Durchschnitt um 23 Prozent ab. Gleichzeitig ist 
ein extremer Rückgang der Populationsdichten verbliebener Arten 
festzustellen.17 Im Rahmen der Ackerbaustrategie ist eine gezielte 
Vorgehensweise erforderlich, um die Lage gefährdeter Arten auch 
produktionsintegriert zu verbessern.


Forderungen:
• Einführung eines bundesweiten Programms zum dauerhaften 


Erhalt von gefährdeten Ackerwildkräutern nach dem Vorbild 
der Schutzäcker des Programms „100 Äcker für die Vielfalt“.18 


• Unbürokratische Förderung der produktionsintegrierten 
 Extensivierung von Ackerstandorten.


• Besser ausgestattete Ausstattung von Vertragsnaturschutzpro-
grammen zur Förderung von Ackerwildkräutern in Kombi-
nation mit dem Aufbau/Ausbau einer staatlich finanzierten 
Wildlebensraumberatung.


 


Förderung der Anbaudiversität  
durch mehrgliedrige Fruchtfolgen 
Doch nicht nur die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft geht 
verloren, sondern auch die Diversität der Nutzpflanzen im Anbau. 
Dabei ist eine vielfältige Fruchtfolge bedeutend für gesunde Böden 
und die Bodenfruchtbarkeit. Durch Monokulturen, wie sie z.B. mit 
dem Anbau von Mais für die Erzeugung von Biogas und Futter in 
weiten Teilen Deutschlands stattfinden, werden dauerhaft Boden, 
Grundwasser und Biodiversität geschädigt. Die Fruchtfolge ist an die 
Standortverhältnisse und Beschaffenheit des Bodens anzupassen.


Forderungen:
Der BUND fordert eine mindestens dreigliedrige Fruchtfolge auf al-
len Äckern mit Mindestanteilen von 25 Prozent; diese muss sowohl 
in der GAP als „erweiterte Konditionalität“ als auch in der Acker-
baustrategie als gute fachliche Praxis festgeschrieben werden.


Förderung des Leguminosen-Anbaus 
Der Anbau von Leguminosen (Eiweißpflanzen) trägt in hohem Maß 
zur Vielfalt auf unseren Äckern bei: als Untersaat, als Futter- oder 


16 Meyer, Stefan et al (2013) Ackerwildkrautschutz – Eine Bibliographie – https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript351.pdf


17 Doxa, A., Bas, Y., Paracchini, M.L., Pointereau, P.,Terres, J.-M., Jiguet, F., 2010. Low-intensity agriculture increases farmland bird abundances in France.  
Journal of Applied Ecology 47, 1348–1356.


18 http://www.schutzaecker.de/?schutzaecker


19 https://www.martin-haeusling.eu/images/Klimaschutz_kleiner_RZ_copi.pdf


20 Wiesmeier, M., Burmeister, J., Treisch, M. & R. Brandhuber (2017): Klimaschutz durch Humusaufbau – Umsetzung der 4 Promille-Initiative in Bayern.  
In: Landwirtschaft im Klimawandel. Hrsg. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, S. 21–29.


Körnerleguminosen sowie als Zwischen- oder Hauptfrucht. Beson-
dere Bedeutung kommt den Leguminosen dabei in der Futtermit-
telerzeugung zu. Ihr Anbau bietet zahlreichen Insekten, Vögeln 
und anderen Tieren Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten, je nach 
Nutzungszeiten und Häufigkeiten.


Ackerbauliche Vorteile des Leguminosen-Anbaus sind höhere Er-
träge bei vermindertem Düngebedarf in der Fruchtfolge, Lockerung 
auch tieferer Bodenschichten und somit Freisetzung von sonst 
nicht verfügbaren Nährstoffen sowie Diversifizierung der Frucht-
folge bei gleichzeitiger Reduzierung von Vermehrungszyklen von 
Schädlingen und Krankheiten. Darüber hinaus liegt das Treibhaus-
gaspotential (THG) einer auf Leguminosen basierenden Fruchtfolge 
– im Vergleich zu einer mineraldüngerbasierten Fruchtfolge – nur 
bei 36 Prozent und trägt somit direkt zum Klimaschutz bei.19 


Forderungen: 
Der BUND fordert, die Entwicklung des Leguminosen-Anbaus 
durch Forschung und Zucht neuer Sorten zu fördern. Außerdem 
muss die Beratung für Landwirt*innen gefördert werden, um das 
Ziel zu erreichen, den Leguminosen-Anteil in der Fruchtfolge auf 
20 Prozent zu erhöhen. 


Förderung des Humusaufbaus 
Humus ist die entscheidende Komponente für die Fruchtbarkeit 
und Produktivität unserer Böden. Er ist entscheidend für die Bo-
denstruktur, die Wasserspeicherkapazität und verringert Erosion. 
Der Humusaufbau leistet einen wichtigen Beitrag zur Biodiversi-
tät und zum Klimaschutz, denn Humus ist der größte terrestri-
sche Kohlenstoff-Pool. Ein gutes Bodenmanagement – etwa durch 
Ein arbeitung von Ernterückständen, optimierte Fruchtfolgen, Öko-
landbau oder angepasste Bodenbearbeitung – hilft dem  Boden 
dabei, Humus aufzubauen. Dass noch zahlreiche Potenziale im 
Humus aufbau ungenutzt bleiben, zeigen verschiedene Studien 
auf.20 


Forderungen:
• Förderung eines humusaufbauenden Bodenmanagements mit 


den Elementen: angepasste Bodenbearbeitung, organische 
Düngung, vielfältige Fruchtfolge und ökologischer Pflanzen-
schutz.


• Eine Beratungsoffensive hin zur umweltfreundlichen Landwirt-
schaft für Landwirt*innen mit der Zielvorgabe, die Humusan-
reicherung von 0,4 Prozent zu erfüllen.
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Förderung von Alternativen zum Mais
Biogas soll wieder seine ursprüngliche Zielsetzung zur Nutzung 
von Reststoffen, also von kommunaler und gewerblicher Abfall- 
Biomasse sowie von Material aus der Landschaftspflege, erlangen. 
Diese bislang kaum ausgeschöpften Potenziale zur Produktion von 
Biogas sind vorrangig zu nutzen.


Auf den Einsatz von mit Mineraldüngern und Pestiziden behandel-
ten Intensivkulturen, wie z.B. Mais zur Biogasgewinnung, ist auf-
grund ihrer massiven landschaftsökologischen und naturschutz-
fachlichen Negativwirkungen grundsätzlich zu verzichten. 


Forderung:
Der BUND fordert die Förderung mehrjähriger Blühflächen-
mischungen, deren Ertragsunterschiede zum Mais durch Förder-
programme für die Landwirt*innen kostenneutral ausgeglichen 
werden müssen.


Förderung des Ökolandbaus
Der ökologische Landbau ist klimafreundlicher als die konventio-
nelle Landwirtschaft, da er einen geringeren Energieeinsatz auf-
weist. Außerdem arbeitet er ohne synthetisch hergestellte Dünger, 
bei deren Produktion sehr viel Lachgas erzeugt wird, und trägt – 
im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft – besser zum Hu-
musaufbau und in geringerem Maße zum Artensterben bei.21 


Ökolandbau hat ein hohes Potenzial zum Schutz von Grund- und 
Oberflächenwasser. Positiv wirkt sich der Verzicht auf Pestizi-
de aus. In den ausgewerteten Untersuchungen verminderte eine 
ökologische Bewirtschaftung zudem die Stickstoffausträge durch-
schnittlich um 28 Prozent. Auch bei Phosphoreinträgen in Gewäs-
sern könnte der Ökolandbau besser dastehen.22 


Ebenso zeigen sich Vorteile bei der Bodenfruchtbarkeit: Die 
Boden versauerung ist wesentlich geringer und die Biomasse der 
Regen würmer ist viel höher. Ökolandbau wirkt sich positiv auf 
die Biodiversität aus: Die Artenzahl der Ackerflora erhöht sich um  
95 Prozent, die der Feldvögel um 35 Prozent und die der blüten-
besuchenden Insekten um 23 Prozent im Vergleich zur konven-
tionellen Bewirtschaftung. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Landschaftsstruktur einen erheblichen Einfluss auf die 
Artenvielfalt hat – insbesondere im Fall der Fauna – und dieser die 
Effekte der Landnutzung stark überlagern können.23 


Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das alte Ziel, 
20 Prozent Ökolandbau zu erreichen, bekräftigt und sich dafür ein 
Zeitfenster bis 2030 gesetzt. Dieses Bekenntnis begrüßt der BUND, 
denn bislang werden lediglich 8,2 Prozent der landwirtschaft-


21 Rahmann, G., Aulrich, K., Barth, K., Böhm, H., Koopmann, R., Oppermann, R., Paulsen, H.M. & F. Weißmann (2008): Klimarelevanz des ökologischen Landbaus – 
Stand des Wissens. In: Agriculture and Forestry Research 1/2 2008 (58), S. 71–89.


22 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf


23 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf


lich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet. Dabei steigt die 
Nachfrage nach Bio-Produkten stetig. Auch die vom BUND gefor-
derte Ackerbaustrategie des Bundes muss einen Schwerpunkt auf 
den Ausbau des Ökolandbaus legen.


Forderungen:
• Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass finanzielle Mittel 


zur Förderung des ökologischen Landbaus zur Verfügung ste-
hen. Umstellungs- und Beibehaltungsprämien für ökologischen 
Landbau durch die EU, den Bund und die Bundesländer müssen 
daher langfristig gesichert werden. 


• Die Forschung im Bereich ökologischer Landbau muss deutlich 
ausgebaut werden; hierfür sind 20 Prozent der gesamten 
Agrarforschungsmittel des Bundes vorzusehen.


Keine Agro-Gentechnik  
auf Äckern und Tellern
Gentechnisch veränderte Pflanzen sind in Deutschland nicht zum 
Anbau zugelassen. Wesentliche Gründe dafür sind: Die Ausbrei-
tung transgener Pflanzen lässt sich nicht begrenzen und die Ko-
existenz mit anderen Anbausystemen nicht sichern, zudem ist ihr 
Anbau mit Risiken für die Umwelt verbunden. Dennoch werden 
insbesondere für Futtermittel große Mengen an gentechnisch ver-
änderten Organismen (GVO) nach Deutschland importiert, insbe-
sondere Soja. 


Forderungen:
• Im Sinne von Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit müssen alle 


GVOs, auch die mit Hilfe der neuen Gentechniken erzeugten 
Pflanzen und Tiere, ein Zulassungsverfahren mit einer umfas-
senden Risikoprüfung durchlaufen.


• Wahlfreiheit und Rückverfolgbarkeit müssen mittels Kenn-
zeichnung und der Erfassung in einem öffentlich zugänglichen 
Standortregister gewährleistet sein; die Gentechnik-Haftungs-
regeln müssen weiterhin gelten.


• Bestrebungen, die neuen Gentechnikverfahren zu deregulieren, 
lehnt der BUND entschieden ab. 


Neuausrichtung der  
(EU-)Agrarförderung
Auch auf europäischer Ebene muss gehandelt werden: Viele der 
vorgenannten Punkte sind nur mit einer auskömmlichen und fairen 
 Finanzierung der Leistungen umsetzbar. Momentan werden Gelder 
im Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) nach 
dem „Gießkannenprinzip“ ausgeschüttet. Zukünftig müssen die Land-
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wirt*innen entsprechend ihrer Leistung für Natur, Umwelt und Mensch 
entlohnt werden. Das derzeitige auf pauschalen Flächenprämien ba-
sierende System ist nicht zielführend, da es Gemeinwohlleistungen 
kaum honoriert. Zusätzliche Leistungen der Landwirt*innen müssen 
nicht nur den Mehraufwand entlohnen, sondern als tatsächliche Prä-
mie honoriert werden. Klimaschutz und Schutz der Artenvielfalt sind 
nicht „nebenbei“ zu haben. Daher sind auch zukünftig Fördermittel für 
bestimmte Leitungen nötig, um Anreize für mehr Klima- und Arten-
schutz zu schaffen. Die Anpassung der Agrarförderung ist von einer 
Beratungsoffensive für Landwirt*innen zu begleiten.


Der BUND fordert anlässlich der Reform der GAP ab dem Jahr 2021 
stärkere Vorgaben zur klimaschonenderen Landwirtschaft und un-
ter anderem eine Ausweitung des Ökolandbaus. Außerdem müssen 
Grünland und ökologische Vorrangflächen (ÖVF) stärker geschützt 
und gefördert werden. 


ÖVF sind Flächen wie z.B. Hecken, Gehölzstreifen, Feldrandstreifen, 
die dauerhaft einen besonders hohen Beitrag zum Erhalt der Biodi-
versität in der Agrarlandschaft leisten und einer eingeschränkten, 
naturverträglichen Nutzung unterliegen.


Förderprogramme müssen so strukturiert sein, dass sie sowohl für 
Landnutzer*innen als auch für die Kontrollbehörden effizient um-
setzbar und kontrollierbar sind. 


Forderungen:
• Der BUND fordert die Weiterentwicklung von Agrarumwelt-


maßnahmen hin zu tatsächlich wirksamen Maßnahmen.  
Diese sind entsprechend finanziell auszustatten.


• Der BUND fordert mindestens 5 Prozent ÖVF in die Erweiterte 
Konditionalität zu integrieren. Weitere ÖVF sollten im Rahmen 
der Eco Schemes oder anderer Förderprogramme ergänzt 
werden, sodass möglichst 10 Prozent ÖVF erreicht werden.


• Im Rahmen von Insektenschutzmaßnahmen müssen bis zu  
20 Prozent ÖVF durch die Förderung möglich werden.24 


Daher fordert der BUND, dass in der avisierten Ackerbaustrategie 
des Bundes verbindliche Ziele und konkrete Maßnahmen zur Lö-
sung der Probleme im Ackerbau formuliert werden. 


Alle Forderungen auf einen Blick 
• Anreize für Landwirt*innen schaffen, um den Einsatz che-


misch-synthetischer Pestizide zu reduzieren;


• Pestizideinsatz in ökologisch wertvollen Gebieten untersagen; 


• Einführung einer Pestizid-Abgabe, um die Menge der  
eingesetzten Pestizide zu senken;


24 SRU 2018: Für einen flächenwirksamen Insektenschutz“, https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_
Insektenschutz.html; https://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2019/KAB2019_210_215_Wessel.pdf


25 https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/umweltgifte/factsheet_bienenaktionsplan.pdf


• besonders gefährliche Pestizide verbieten;


• Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung bis 2021;


• Zulassungsverfahren für gefährliche Stoffe reformieren  
(siehe auch BUND Bienenaktionsplan)25 


• Besserstellung von Betrieben mit Festmist gewährleisten, vor 
allem auch, weil diese Düngung dem Tierschutz, dem Humus-
aufbau im Boden und der nachhaltigen Nährstoffversorgung 
der Pflanzen dient;


• Abgabe auf Stickstoffüberschüsse;


• Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel zur Förderung 
des ökologischen Landbaus, um eine Ausweitung des Ökoland-
baus bis 2030 auf 20 Prozent zu erreichen; 


• Einsatz für 5 Prozent Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) als Grund-
voraussetzung für die EU-Agrarförderung und Programmierung 
attraktiver Förderangebote im Rahmen der Eco-Schemes;


• Einsatz für eine mindestens 3-gliedrige Fruchtfolge als Grund-
voraussetzung für die EU-Agrarförderung;


• Begrenzung der Schlaggrößen auf ein naturverträgliches Maß 
und die Förderung von Strukturelementen als wichtige Biotop-
verbundsysteme und als Erosionsschutz;


• Beratungsoffensive hin zur umweltfreundlichen Landwirtschaft 
für Landwirt*innen;


• Erfüllen der Zielvorgabe für die Humusanreicherung von  
0,4 Prozent;


• klare Ausrichtung der Agrarumweltmaßnahmen an mehr  
Umweltschutz, Tierwohl und Klimaschutz;


• Beibehaltung des europäischen Gentechnikrechts zur  
Sicherung von Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit;


• Umsetzung des EuGH-Urteils zu neuen Gentechnikverfahren, 
Förderung der Entwicklung des Leguminosen-Anbaus durch 
Forschung und Zucht neuer Sorten sowie Förderungen, um  
den Leguminosen-Anteil in der Fruchtfolge auf 20 Prozent  
zu erhöhen;


• verstärkte Honorierung von zusätzlichen Leistungen der Land-
wirt*innen in der Agrarlandschaft und von speziellen Arten-
schutzmaßnahmen.
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